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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  N r .  8 1  

  vom 20. Juni 1919. 

 

Anwesend:1 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen Staatskanzler Dr. R e n n e r, die 

Staatssekretäre Dr. D e u t s c h, Dr. L o e w e n f e l d -R u s s und S t ö c k l e r sowie 

Unterstaatssekretär G l ö c k e 1. 

 

Zugezogen: 

Sektionschef im Staatsamt für Finanzen Dr. G r i m m; 

ferner zu Punkt l: Generalliquidierungskommissär Sektionschef Dr. P ö s c h e l, 

zu Punkt 5: Sektionsrat im Staatsamt für Finanzen Dr. W i l f l i n g, 

zu Punkt 6 und 7: Sektionschef im Staatsamt für Finanzen Dr. M ü h l v e n z l. 

 

Vorsitz:  

Vizekanzler F i n k. 

 

Dauer: 

15.00 – 17.30 

 

Reinschrift (22 Seiten), Beilage Bericht des StSekr f. Finanzen über die staatl. Unterstützung 

der d.ö. Tageszeitungen beim Bezug von Rotationsdruckpapier (4 Seiten), streng geheimer 

Anhang zum KRP Nr. 81 (Konzept), Konzept, stenographische Mitschrift, Konzept der TO, 

Mappe mit „Beilagen zur 81 Sitzung“, Inhalt Dubletten betr. Beilagen zur 79. bzw. 

insbesondere der 80. MRP-Sitzung 

 

Inhalt: 

1. Forderungen der liquidierenden militärischen Organe. 

2. Beantwortung der Interpellation der Abgeordneten Dr. S c h ü r f f und Genossen, 

betreffend die Wahlen in die Arbeiterräte seitens der Staatsbeamtenschaft und die 

Konstituierung eines Verbandes sozialistischer Angestellter der Staatskanzlei. 

                                                 
1  Wie durch die Übertragung des Stenogramms ersichtlich, war auch Dr. Fenz als Schriftführer anwesend. 
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3. Entnahme von Privatschmuck des vormaligen Herrscherhauses aus der Schatzkammer 

des Habsburg-Lothringischen Hausschatzes. 

4. Kohlenzufuhr aus Oberschlesien. 

5. Forderung des Zentralangestelltenrates um Erhöhung der Teuerungszulagen. 

6. Vereinbarung mit der tschecho-slovakischen Regierung über die Zusammenlegung 

deutschösterreichischer und tschecho-slovakischer Grenzzollämter und 

Grenzkontrollstellen. 

7. Rückberufung der in fremden Verwaltungszweigen verwendeten Zollbeamten und 

Finanzwachunterbeamten in den Zolldienst. 

8. Unterstützung der Tageszeitungen beim Bezug von Runddruckpapier. 

9. Gesetzentwurf über die Gewährung von einmaligen Anschaffungsbeiträgen an die 

aktiven und pensionierten Lehrpersonen der öffentlichen Volks- und Bürgerschulen 

sowie an die Witwen und Waisen nach solchen Lehrpersonen für das erste Halbjahr 

1919. 

10. Regulierung der Bezüge der Domchorvikare in Salzburg. 

11. Tauschvertrag von Kirchengut zwischen zwei Kongregationen. 

12. Gesetzentwurf über die Schaffung einer Gehaltskasse für die Pharmazeuten. 

13. Erhöhung der Gnadenpension für einen Gendarmen. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1 betr. Forderungen der Organe der liquidierenden militärischen Stellen in 

DÖ. (8 Seiten) 

Beilage A zu Punkt 3 betr. Bekanntgabe der Verwaltung des Hofärars an das Staatsamt für 

Inneres und Unterricht über die Entnahme von Privatschmuck des vormaligen 

Herrscherhauses aus der Schatzkammer des Habsburg-Lothringischen Hausschatzes (2 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 3 betr. Entnahme von Privatschmuck des vormaligen Herrscherhauses aus 

der Schatzkammer des Habsburg-Lothringischen Hausschatzes (4 Seiten, als Beilage B 

zweifach) 

Beilage zu Punkt 5 betr. Forderungen des Zentralangestelltenrates an den Staatssekretär für 

Äußeres um Erhöhung der Teuerungszulagen (5 Seiten) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Vereinbarung mit der tschecho-slovakischen Regierung über die 

Zusammenlegung deutschösterreichischer und tschecho-slovakischer Grenzzollämter und 

Grenzkontrollstellen (2 Seiten) 
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Beilage zu Punkt 7 betr. Rückberufung der in fremden Verwaltungszweigen verwendeten 

Zollbeamten und Finanzwachunterbeamten in den Zolldienst (5 Seiten, letzte Seite doppelt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Unterstützung der d.ö. Tageszeitungen beim Bezug von 

Rotationsdruckpapier im 1. Halbjahr 1919 (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 9 betr. Gesetzesentwurfs für die Gewährung einmaliger 

Anschaffungsbeiträge an aktive und pensionierte Lehrer der öff. Volks- und Bürgerschulen 

sowie an deren Witwen und Waisen für das 1. Halbjahr 1919 (3 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Bezügeregelung der Domvikare in Salzburg (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 11 betr. Tauschvertrag von Kirchengut zwischen zwei Kongregationen (2 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 12 betr. Vortrag des Staatsamts für soziale Verwaltung über einen 

Gesetzesentwurf zur Schaffung einer Gehaltskassa für die Pharmazeuten (18 Seiten) 

 

1. 

Forderungen der liquidierenden militärischen Organe. 

Generalliquidierungskommissär Sektionschef Dr. P ö s c h e l berichtet über den neuesten 

Stand der Verhandlungen, betreffend die Forderungen der Organe der liquidierenden 

militärischen Stellen in Deutschösterreich. Auf Grund der Ergebnisse der vom Leiter des 

liquidierenden Kriegsministeriums geführten weiteren Ausgleichsverhandlungen habe sich die 

Internationale Liquidierungskommission auf eine als definitiv gedachte Bezugsaufbesserung 

für die liquidierenden Organe nach einem Schema geeinigt, welches mit einer Ausnahme 

innerhalb des Rahmens der mit dem Beschluss des Kabinettsrates vom 13. d. M. gegebenen 

Ermächtigungsgrenze bleibt. Die erwähnte Ausnahme betreffe die Gewährung einer 

Pauschalabfindung an Stelle der Rückwirkung der Teuerungszulagen über den 1. Mai 1919 

zurück. 

Eine solche sollen alle liquidierenden militärischen Organe, welche der Teuerungszulage 

teilhaft werden erhalten, dann die Arbeiter und Arbeiterinnen, die vor dem 1. Mai 1919 noch 

nicht gewerkschaftliche Löhne bezogen, wenn sie schon am 1. Mai und noch am 12. Juni 

1919 im militärischen Liquidierungsdienste standen und in diesem mindestens während 90 

Tage tätig waren, und zwar für jede Person ohne Unterschied des Familienstandes im 

Ausmaße von 

a) Niederösterreich (einschließlich Wien) 500 K, 

b) übriges Deutschösterreich 375 K. 

Die bereits zufolge Beschlusses der Internationalen Liquidierungskommission vom 12. 
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Juni 1919 auf die spätere Regelung der Bezugsaufbesserungen gewährten Vorschüsse /: im 

Ausmaße für die Person: in Niederösterreich (einschließlich Wien) 500 K, im übrigen 

Deutschösterreich 375 K :/ sind auf die dermalen neugeregelten Bezugsaufbesserungen zu 

verrechnen. 

Der Vertreter des italienischen Schutzkomitees habe in der Internationalen 

Liquidierungskommission den Antrag gestellt, dem die übrigen Nationalstaatsvertreter mit 

Ausnahme des deutschösterreichischen beistimmten, dass alle durch die bewilligten 

Bezugsaufbesserungen erforderten Kosten nur insoweit zunächst aus der Liquidierungsmasse 

flüssig zu machen seien, als sie die bei den liquidierenden militärischen Zentralstellen 

beschäftigten Organe betreffen, während diese Kosten in Ansehung aller übrigen Organe der 

militärischen Liquidierung zunächst von Deutschösterreich als Territorialstaat bestritten 

werden sollen. Die Refundierung dieser grundsätzlich als Liquidierungsaufwand anerkannten 

Posten hätte hinsichtlich der Höhe des zu refundierenden Betrages mit Rücksicht auf die 

Anzahl des bei der Liquidierung beschäftigten Personales grundsätzlichen Vereinbarungen 

vorbehalten zu bleiben. 

Überdies werde nach einem erweiterten Antrage des italienischen Vertreters, dem sich 

ebenfalls die übrigen Nationalstaatsvertreter mit Ausnahme des deutschösterreichischen 

angeschlossen haben, die gleiche Unterscheidung bei der einstweiligen Bestreitung der 

Kosten hinsichtlich der bisherigen Bezüge der liquidierenden militärischen Organe 

(Stammbezüge) gefordert. Zu einem Beschlusse der Internationalen 

Liquidierungskommission sei es über beide Anträge des italienischen Vertreters infolge des 

Dissenses des deutschösterreichischen Vertreters nicht gekommen. 

Bei der gegebenen Sachlage befürworte Sektionschef Dr. P ö s c h e l als 

deutschösterreichischer Vertreter in der Internationalen Liquidierungskommission die 

Erteilung der Zustimmung der deutschösterreichischen Regierung auch zu dem noch offenen 

Punkte der Pauschalabfindung, zumal die übrigen Nationalstaaten dem ganzen Schema der 

Bezugsaufbesserungen zustimmen dürften und für Deutschösterreich eine politisch immerhin 

missliche Wirkung eintreten würde, wenn an seinem Widerspruche der bereits angebahnte 

Auegleich mit den liquidierenden militärischen Organen scheitern sollte. 

Der Aufwand für die Pauschalabfindung würde 9,431.250 K betragen, wovon auf die 

Liquidierungsmasse 2,500.000 K und auf Deutschösterreich 6.931.250 K entfielen. 

Nach einer kurzen Debatte, an welcher sich die Staatssekretäre H a n u s c h, Dr. 

S c h u m p e t e r und Dr. B a u e r sowie Sektionschef Dr. G r i m m beteiligten, beschließt 

der Kabinettsrat, die Schlussfassung über die Stellungnahme der Regierung zu dem von der 
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Internationalen Liquidierungskommission vorgeschlagenen Schema der 

Bezugsaufbesserungen für die Organe der liquidierenden militärischen Stellen dem 

Staatssekretär für Finanzen zu überlassen.2 

 
α P ö s c h e l: Die Beschlüsse gehen in einem Punkt über die Ermächtigung hinaus. Was die 

Teuerungszulagen betrifft, so wurde von allen Nationalstaatenvertretern der Beschluß gefasst:  

Folgendes Schema  

Wien und Niederösterreich a) Gagisten von der VII. Rangsklasse aufwärts: Wien Übergangszulage, welche 

den deutschösterreichischen Staatsbediensteten im April bewilligt wurde.  

b) VIII. Rangsklasse abwärts: 150 K pro Kopf, 20 K pro unversorgtes Familienmitglied.  

außer Wien: a) 75 % von a) oben  

            b) rund 100 K pro Kopf und 20 K ...  

Diese Teuerungszulagen bewegen sich in der Ermächtigungsgrenze. Rückwirkung – Abfindung – 

Abfertigung.  

Anerkennung der Arbeiter- und Betriebsräte.  

H a n u s c h: Ortsübliche Löhne sollen nicht erwähnt werden. Betriebsräte müssen anerkannt werden, weil 

ein Gesetz dafür da ist.  

S c h u m p e t e r: Man muss die Sache bis Montag überlegen. Staatssekretär für Finanzen soll ermächtigt 

werden, der Zahlung zuzustimmen unter der Voraussetzung der Zuweisung der nötigen Gelder.  

G r i m m: Die Liquidierungskommission will, dass wir vorschussweise zahlen. 

B a u e r: Wenn aus Liquidierungsmitteln möglich, dann anzustreben. Wenn das nicht geht, Vorschuss aus 

deutschösterreichischen Mitteln.  

Staatssekretär für Finanzen wird ermächtigt, am Montag so weit zu gehen, als der Antrag vorliegt. α 

 

2. 

Beantwortung der Interpellation der Abgeordneten Dr. S c h ü r f f und Genossen, betreffend 

die Wahlen in die Arbeiterräte seitens der Staatsbeamtenschaft und die Konstituierung eines 

Verbandes sozialistischer Angestellter der Staatskanzlei. 

Der V o r s i t z e n d e  erbittet und erhält die Zustimmung des Kabinettsrates, die vom 

Staatskanzler eingelangte Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten Dr. S c h ü r f f und 

Genossen, betreffend die Wahlen in die Arbeiterräte seitens der Staatsbeamtenschaft und die 

Konstituierung eines Verbandes sozialistischer Angestellter der Staatskanzlei, an das 

Präsidium der Nationalversammlung weiterzuleiten.3 

                                                 
2  Vgl. zu diesem Tagesordnungspunkt die Stenogrammvariante, die im Anschluss zwischen zwei α-Zeichen 

wiedergegeben wird. 
3  Vgl. zu diesem Tagesordnungspunkt auch das Stenogramm: 

„2.a) Antrag Schürff. 
B a u e r: Arbeiterrat: Einrichtung politischer Parteien. Dass jene politischen Parteien, welche die 
Arbeiterräte organisieren. 
Angenommen. 
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3. 

Entnahme von Privatschmuck des vormaligen Herrscherhauses aus der Schatzkammer des 

Habsburg-Lothringischen Hausschatzes. 

Der V o r s i t z e n d e  teilt mit, die Verwaltung des Hofärars habe im Anschluss an eine 

kommissionelle Besichtigung der Schatzkammer dem Staatsamt für Inneres und Unterricht 

bekanntgegeben, dass am 1. November 1918 der damalige Oberstkämmerer Graf 

B e r c h t o l d den sogenannten Familienschmuck sowie den Privatschmuck der ehemaligen 

Kaiserin zwecks Bergung im Auslande übernommen und fortgeführt habe. Nun handle es sich 

hiebei nach Auffassung des genannten Staatsamtes – wie übrigens selbst auch der 

Hofbehörden – nicht um freies Vermögen des ehemaligen Herrscherhauses, sondern um 

Fideikommissvermögen. Es sei daher nicht unwahrscheinlich, dass die Nationalstaaten 

Anspruch auf ihre quotenmäßigen Anteile an diesen – einen außerordentlichen Wert 

repräsentierenden – Schmuckstücken erheben werden; hiebei werde unsere Situation noch 

durch den Umstand erschwert, dass die toscanischen Kronjuwelen überhaupt niemals aus 

Toacana hätten fortgeschafft werden dürfen. 

Das Staatsamt für Inneres und Unterricht habe nun angefragt, ob in der Staatskanzlei 

Bedenken dagegen bestehen, dass an die Generaldirektion der habsburg-lothringischen 

Vermögensverwaltung wegen Wiedererlangung der Juwelen herangetreten werde. 

Das Staatsamt habe bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht, dass es in Zweifel 

gezogen werden könne und werde, ob die fraglichen Schmuckstücke zum gebundenen 

Vermögen zu zählen seien, und habe die Frage aufgeworfen, ob es nicht empfehlenswert sei, 

bei diesem Anlasse die ganze Frage der Beschlagnahme des familienfideikommissarischen 

Vermögens, soweit es Gegenstände von historischem und künstlerischem Interesse umfasst, 

einer Revision zu unterziehen. Es läge möglicherweise im Interesse der Erhaltung unseres 

Kunstbesitzes, wenn man den Standpunkt einnähme, dass es sich in den vorbezeichneten 

Fällen um freies Vermögen handle, das man dann dennoch im Wege von Verhandlungen an 

Deutschösterreich zu binden versuchen müsste. 

Der sprechende Vizekanzler beabsichtige dem Staatsamte für Inneres und Unterricht 

mitzuteilen, dass es jedenfalls im Interesse Deutschösterreichs gelegen sei, den fraglichen 

Schmuck oder wenigstens Teile dieses Schmuckes an uns zu ziehen, beziehungsweise dessen 

Wiedererlangung zu versuchen. Daher erhebe die Staatskanzlei gegen den beabsichtigten 

Schritt bei der Generaldirektion der habsburg-lothringischen Vermögensverwaltung keine 

                                                                                                                                                         
2.b) Fink: Angenommen mit Abänderungen.“ 
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Einwendung, stelle es aber der Erwägung des Staatsamtes anheim,ob es sich nicht empfehlen 

würde, vorher ein Gutachten des Rechtsanwaltes Herrn Dr. Gustav H a r p n e r  einzuholen. 

Die Frage unter welchem Titel, d. h. ob als freies oder gebundenes Vermögen die 

Schmuckgegenstände behandelt werden, könnte zweckmäßigerweise bei Einleitung der 

Verhandlungen mit der Generaldirektion vorderhand offen bleiben, um eine präjudizierende 

Wirkung zu vermeiden, und einem späteren gelegeneren Zeitpunkte vorbehalten werden, wo 

einerseits die Stellungnahme der Generaldirektion zu dem erwähnten Ersuchen und 

andererseits die Haltung der Nationalstaaten in der Angelegenheit des habsburg-

lothringischen Vermögens feststeht. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei. 

 

4. 

Kohlenzufuhr aus Oberschlesien. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k  führt aus, dass die Kohlenzuschübe aus Oberschlesien in der 

letzten Zeit in derart stetigem Abnehmen begriffen seien, dass hiedurch der Eisenbahnverkehr 

bereits gefährdet werde. Das Staatsamt für Verkehrswesen habe angeregt, sobald als möglich 

eine Delegation nach Berlin zu entsenden, um auf eine Steigerung der Zufuhren hinzuwirken, 

und dieser Delegation ein Mitglied der sozialdemokratischen Partei beizugeben, um dortselbst 

auch Verhandlungen von Partei zu Partei führen zu können. 

Nach einer kurzen Debatte, an welcher sich die Staatssekretäre Dr. B a u e r und P a u l 

sowie Unterstaatssekretär Dr. E l l e n b o g e n beteiligten und in der darauf hingewiesen 

wurde, dass die Verringerung der Zuschübe hauptsächlich auf den bestehenden Wagenmangel 

zurückzuführen sei, beschließt der Kabinettsrat im Sinne der Anregung des Staatsamtes für 

Verkehrswesen.4 

 
α Z e r d i k: Der Einlauf aus Oberschlesien wird immer schlechter. Im letzten Monat nur 43 % dessen, was 

wir erhalten sollten. Der Bahnverkehr sehr gefährdet. Staatsamt für Verkehr hat angeregt, eine Delegation nach 

Berlin zu entsenden. Gleichzeitig ein Mitglied der sozialdemokratischen Partei mitzuschicken, damit von Partei 

zu Partei verhandelt werden kann. Bitte um Diskussion über diese Anregung.  

E l l e n b o g e n: Die Deutschen ziehen die Wagen zurück, damit wenn die Gebiete an Polen fallen, 

wenigstens die Wagen gerettet werden. Dies der Grund der Stockung. Eine Delegation hinauszuschicken wäre 

jetzt zwecklos.  

B a u e r: Ich würde raten, zwar nicht jetzt aber doch sehr bald hinauszufahren, um die Kohlenfrage zu 

regeln.  

                                                 
4  Vgl. zu diesem Tagesordnungspunkt auch die Ausführungen im Stenogramm, die im Anschluss zwischen 

zwei α-Zeichen wiedergegeben werden. 
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P a u l: Kohlensituation ganz verzweifelt. Befürworte die Entsendung eines Vertreters sobald als möglich.  

Z e r d i k: Abänderung über Wunsch Polens rücksichtlich des polnisch-österr. Vertrages. Erlag von 

10.000.000 M. Kontingent an Benzin und Rohöl.  

Zur Kenntnis genommen. α 

 

5. 

Forderung des Zentralangestelltenrates um Erhöhung der Teuerungszulagen. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r teilt mit, dass die Organisationen der 

Staatsangestellten ihre weitergehenden Forderungen gegen dem zurückgestellt haben, dass 

den Staatsangestellten gleich wie den Eisenbahn- und Postbediensteten ein außertourlicher 

Anschaffungsbeitrag in der üblichen Höhe flüssig gemacht werde.5 

Der Kabinettsrat ermächtigt den sprechenden Staatssekretär über dessen Antrag, die zur 

Auszahlung dieses Anschaffungsbeitrages erforderlichen Mittel bereitzustellen.  

 

6. 

Vereinbarung mit der tschecho-slovakischen Regierung über die Zusammenlegung 

deutschösterreichischer und tschechoslovakischer Grenzzollämter und Grenzkontrollstellen. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r erbittet und erhält die Genehmigung des 

Kabinettsrates für den Entwurf einer Vereinbarung mit der tschecho-slovakischen Regierung 

betreffend die Zusammenlegung deutschösterreichischer und tschechoslovakischer 

Grenzzollämter und Grenzkontrollstellen. 

 

7. 

Rückberufung der in fremden Verwaltungszweigen verwendeten Zollbeamten und 

Finanzwachunterbeamten in den Zolldienst. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r weist darauf hin, dass durch die Errichtung der 

Zollgrenzen gegen Tschechoslovakien, Polen und Jugoslawien und die dadurch bedingte 

Aufstellung einer Reihe von Eisenbahnzollämtern sowie durch die in der Folge 

unvermeidliche Eröffnung von Zollstraßen und Zollabfertigungsstellen für den 

Straßenverkehr sich der Bedarf an Zollbeamten und Finanzwachunterbeamten wesentlich 

gesteigert habe. Was an solchen Organen deutscher Nationalität aus den Sukzessionsstaaten 

zur Übernahme in den deutschösterreichischen Zolldienst in Betracht kam, sei bereits in 
                                                 
5  „Mehraufwand für alle Angestellten inklusive Eisenbahner = 43 Mill. K. 

E l l e n b o g e n: Die steirischen Industriellen wollen Anschaffungsbeitrag von 100 K für uns zahlen. Die 
Lohnbewegung würde sich über das ganze Land ausdehnen und auch Wr. Neustadt einbezogen werden. Ich 
habe verfügt, dass die steirischen Industriellen zu verhalten sind, die Zahlung vorzunehmen. Die Regierung 
wird ihrerseits die vereinbarten Zugeständnisse einhalten.“ 
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Dienstesverwendung genommen worden. Die Heranziehung geeigneter, länger dienender 

Unteroffiziere sei gleichfalls in einem sehr weitgehenden Maße erfolgt, finde aber seine 

natürliche Begrenzung, weil diese im sehr schwierigen Gefällsdienste nicht geschulten und 

vorgebildeten Organe nur zu Assistenzzwecken unter Aufsicht und Anleitung der 

Finanzwache verwendet werden können. 

Der sprechende Staatssekretär sehe sich daher gezwungen, auf jene Zollbeamten und 

Finanzwachunterbeamten zu greifen, die dermalen in fremden Verwaltungszweigen 

verwendet werden. Hieher gehören die im Kriegswucheramt und im Ernährungsdienst 

verwendeten Finanzwachunterbeamten (zusammen ca. 90 Mann) sowie einige Zollbeamte bei 

liquidierenden militärischen Stellen und bei der niederösterreichischen Landesregierung. Alle 

Versuche, diese Organe in ihre eigentliche Dienstbestimmung zurückzuführen, sei bisher an 

dem Widerstand jener Stellen gescheitert, denen sie dermalen zugewiesen sind. 

Er stelle demnach den Antrag, der Kabinettsrat wolle beschließen, dass alle Zollbeamten 

und Finanzwachunterbeamten die derzeit noch in fremden Verwaltungszweigen verwendet 

werden, ungesäumt, spätestens Jedoch bis 1. Juli 1919 von ihrer dermaligen Verwendung zu 

entheben und dem Zolldienst zuzuführen sind. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass sich Staatssekretär Dr. L o e w e n f e l d -R u ß in einer 

besonderen Zuschrift nachdrücklichst gegen eine Abziehung der beim Kriegswucheramte in 

Verwendung stehenden Finanzwachorgane, die dortselbst völlig unentbehrlich seien, 

ausgesprochen habe. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r bemerkt, dass das Hauptgewicht auf die Rückberufung 

der Zollbeamten gelegt werden müsse; hinsichtlich der Finanzwachorgane könnten allenfalls 

Zugeständnisse gemacht werden. 

Nachdem noch Staatssekretär E l d e r s c h und Sektionschef Dr. M ü h l v e n z l zum 

Gegenstande gesprochen hatten, genehmigt der Kabinettsrat den gestellten Antrag, mit der 

Maßgabe, dass bezüglich der Rückberufung der beim Kriegswucheramt verwendeten 

Finanzwachorgane vorher noch das Einvernehmen mit dem Staatssekretär für Volksernährung 

zu pflegen sein wird.6 

 
                                                 
6  Anstelle des letzten Absatzes findet sich folgender Wortwechsel im Stenogramm: 

„M ü h l v e n z l: Es handelt sich uns hauptsächlich nicht um Finanzwachbeamte, sondern um Zollbeamte. 
Wir müssen auf die Rückberufung der Zollbeamten unbedingt bestehen, weil wir sonst die Zollbehandlung 
nicht durchführen könnten. Bezüglich der Finanzwache könnten wir eher eine Konzession machen. 
E l d e r s c h spricht sich gegen die Abziehung vom Kriegswucheramt aus, weil sonst wieder zur Selbsthilfe 
gegriffen werden wird. 
S c h u m p e t e r: Bezüglich der Finanzwachorgane wollen wir keine Schwierigkeiten machen. Bezüglich 
der Zollbeamten sind wir einig. Finanzwachbeamte werden zurückgezogen. Wegen Finanzwachorganen mit 
Loewenfeld Einvernehmen wegen Kriegswucheramt.“ 
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8.7 

Unterstützung der Tageszeitungen beim Bezuge von Runddruckpapier. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r erstattet anknüpfend an die Erörterung des 

Gegenstandes in der Sitzung des Kabinettsrates am 9. Mai d. J. den dem vorliegenden 

Protokoll als Beilage angeschlossenen Bericht, betreffend die staatliche Unterstützung der 

deutschösterreichischen Tageszeitungen beim Bezug von Rotationsdruckpapier im 1. Halbjahr 

1919. 

Der Kabinettsrat ermächtigt die Staatsämter für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

sowie für Finanzen, die Subvention für das 1. Halbjahr 1919 nach dem beantragten Schlüssel 

zur Auszahlung zu bringen und nimmt gleichzeitig zustimmend zur Kenntnis, dass das 

bisherige Subventionssystem mit 30. Juni d. J. zur Einstellung gelangt. 

 

9. 

Gesetzentwurf über die Gewährung von einmaligen Anschaffungsbeiträgen an die aktiven 

und pensionierten Lehrpersonen der öffentlichen Volks- und Bürgerschulen sowie an die 

Witwen und Waisen nach solchen Lehrpersonen für das erste Halbjahr 1919. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r erbittet und erhält die Zustimmung des Kabinettsrates, 

den Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von einmaligen Anschaffungsbeiträgen an 

die aktiven und pensionierten Lehrpersonen der öffentlichen Volks- und Bürgerschulen sowie 

an die Witwen und Waisen nach solchen Lehrpersonen für das erste Halbjahr 1919 in der 

Nationalversammlung einbringen zu dürfen. 

 

10. 

Regulierung der Bezüge der Domchorvikare in Salzburg. 

Unterstaatssekretär M i k l a s teilt mit, dass die Domchorvikare an der Metropolitankirche 

zu Salzburg die Bitte gestellt haben, ihre Bezüge unter Bedachtnahme auf das Gesetz vom 28. 

März 1918, R.G.Bl. Nr. 115 einer Regulierung zu unterziehen. 

Diese, den genannten Chorvikaren aus dem Religionsfonds zufließenden fixen Bezüge 

seien zuletzt mit Erlass des bestandenen Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 20. 

November 1908, Zl. 43945, dahin festgesetzt worden, dass sie den Betrag der damals für 

Kooperatoren der Landeshauptstadt Salzburg mit Gesetz vom 19. September 1898, R.G.Bl. 

Nr. 176, normierten Kongrua von 800 K gleichgestellt wurden und dass den Chorvikaren 

ebenso wie diesen Kooperatoren die bei analoger Anwendung des Gesetzes vom 24. Februar 
                                                 
7  Bei den Tagesordnungspunkten 8 bis 12 finden sich im Stenogramm nur die Namen der Redner und der 

Vermerk „Angenommen“. 
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1907, R.G.Bl. Nr. 56 nach Maßgabe ihrer Dienstzeit sich ergebenden 

Einkommenserhöhungen gewährt wurden.  

Die nunmehrigen Verhältnisse erheischen eine neuerliche Regelung der Bezüge der 

genannten Funktionäre. Wenn dieselben auch nicht als systemisierte Hilfspriester im Sinne 

des § 1, Abs. 3 des Gesetzes vom 19. September 1898, R.G.Bl. Nr.l76 anzusehen seien, so 

wirken sie doch als Hilfskräfte des Domkapitels und werden tatsächlich zu verschiedenen 

seelsorglichen Funktionen herangezogen. 

Es wäre daher eine gewiss nicht gerechtfertigte Härte, diese Funktionäre nunmehr den 

Kooperatoren der in der Landeshauptstadt Salzburg befindlichen Pfarren rücksichtlich der 

Bezüge hintanzusetzen, insbesondere, nachdem diese Chorvikare durch eine Reihe von Jahren 

an barem Einkommen diesen Kooperatoren gleichgestellt, ja in früherer Zeit sogar besser 

dotiert waren, als letztere, die außerdem noch hinsichtlich Wohnung und Verpflegung den 

Chorvikaren nicht zukommende Begünstigungen genießen. 

Diese Zurücksetzung wäre für die Chorvikare umso empfindlicher, als sie in der 

kirchlichen Hierarchie den gewöhnlichen Hilfspriestern vorgehen. Vielmehr erscheine es bei 

Würdigung aller maßgebenden Momente als ein Gebot der Billigkeit, diese Chorvikare in 

Ansehung Ihrer Bezüge den tatsächlich als Hilfspriestern an anderen Domkirchen 

systemisierten Chorvikaren gleichzustellen. 

Das Staatsamt der Finanzen habe einer solchen Maßnahme zugestimmt. 

Der sprechende Unterstaatssekretär erbitte sohin vom Kabinettsrate die Ermächtigung, den 

Domchorvikaren an der Metropolitankirche in Salzburg vom 1. Jänner 1919 angefangen an 

Stelle ihrer bisherigen Bezüge einen fixen Bezug im Ausmaße der für Hilfspriester der 

Landeshauptstadt Salzburg zufolge des Gesetzes vom 28. März 1918, R.G.B. Nr. 115 

gegenwärtig festgesetzten Kongrua jährlicher 1400 K, ferner eine Zulage jährlicher 320 K 

nach Analogie der mit Art. I., § 2 dieses Gesetzes für als Hilfspriester systemisierte 

Chorvikare an Domkirchen festgesetzten Einkommenserhöhung, endlich fallweise 

Erhöhungen ihrer fixen Bezüge nach Analogie der mit Art. II. § 1, des vorzitierten Gesetzes 

normierten Minimaleinkommenserhöhungen aus dem Religionsfonds gewähren zu dürfen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

11. 

Tauschvertrag von Kirchengut zwischen zwei Kongregationen. 

Unterstaatssekretär M i k l a s gibt bekannt, dass die Kongregation der Missionspriester 

vom hl. Vinzenz von P a u l beabsichtige, drei ihr gehörige Realitäten, E. Z. 552 und 760 der 
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Kat. Gem. Fünfhaus und E. Z. 460 der Kat. Gem. Tullnerbach der Kongregation der 

Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul zu überlassen und dafür von dieser die 

Realität E. Z. 18 der Kat. Gem. Hetzendorf zu übernehmen. Die erstere Gruppe von Realitäten 

sei auf 224.047 K 40 h, die zweite auf 325.000 K geschätzt. Seitens des Wiener 

Stadtbauamtes seien diese Schätzwerte überprüft und für angemessen befunden worden, der 

Tausch werde für beide vertragsschließenden Teile als nützlich und zweckmäßig bezeichnet. 

Die Erwerbung der Realität in Hetzendorf seitens der Kongregation der Missionspriester 

geschehe zu dem Zwecke, um daselbst eine „Missionsschule" zu errichten: sollte die Realität 

zu einem anderen Zwecke verwendet werden, so stehe der Kongregation der Barmherzigen 

Schwestern das Recht des Rückkaufes zum gegenwärtigen Schätzwerte zu. Sollte die 

Kongregation der Missionspriester ihre 3 Realitäten zurücktauschen wollen, so sei ebenfalls 

der derzeitige Schätzwert - zuzüglich des Wertes etwaiger Zubauten und Adaptierungen - zu 

Grunde zu legen. Diese beiden Wiederkaufsrechte werden grundbücherlich sichergestellt. 

Die Wertdifferenz der beiden Tauschobjekte im Betrage von 100.952 K 60 h werde 

ebenfalls grundbücherlich sichergestellt und von der Kongregation der Missionspriester zu 

4% verzinst. 

Das im Hinblicke auf den Sitz der beiden Kongregationen in Graz zuständige Seckauer 

bischöfliche Ordinariat habe dem Tauschgeschäfte zugestimmt und insbesondere die 

dringende Notwendigkeit der in Hetzendorf zu errichtenden Missionsschule hervorgehoben. 

Da somit das geplante Rechtsgeschäft für beide vertragschließenden Teile vorteilhaft 

erscheine und sowohl die steiermärkische als auch die n. ö. Landesregierung dasselbe be-

fürworten, so werde seitens des sprechenden Unterstaatssekretärs die Ermächtigung erbeten, 

im Sinne der Ministerialverordnung vom 20. Juni 1860, R.G.Bl. Nr. 162 dem zwischen den 

Kongregationen der Missionspriester vom hl. Vinzenz von Paul einerseits und der 

Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul andererseits abzuschließenden 

gegenständlichen Tauschvertrage, die staatsbehördliche Genehmigung erteilen zu dürfen. 

 

12. 

Gesetzentwurf über die Schaffung einer Gehaltskasse für die Pharmazeuten. 

Unterstaatssekretär Dr. T a n d l e r erbittet und erhält die Zustimmung des Kabinettsrates, 

den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Schaffung einer Gehaltskasse zur Sicherung von 

Dienstaltersbezügen der in den öffentlichen und Anstaltsapotheken angestellten Pharmazeuten 

(Gehaltskassengesetz), in der Nationalversammlung einbringen zu dürfen. 

Über Antrag des Staatssekretärs Dr. B r a t u s c h wird dem Staatsamt für Justiz 
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Gelegenheit zu geben sein, bei der Ausschussberatung zu den Bestimmungen des 

Gesetzesentwurfes Stellung zu nehmen. 

 

13. 

Erhöhung der Gnadenpension für einen Gendarmen. 

Staatssekretär E l d e r s c h erbittet und erhält die Zustimmung des Kabinettsrates zur 

Erwirkung einer Erhöhung der Gnadenpension des Gendarmen Dominik W a g n e r von 240 

K auf 400 K.8 

 

 

Zusätze aus dem Stenogramm 81 

 
B a u e r: Indiskretion über Verhandlungen in den letzten Kabinettsratssitzungen. Vizekanzler soll an 

alle das Ersuchen richten, ehrenwörtlich zu erklären, dass nichts ausgeplauscht worden ist.  

 

B a u e r: Renner hat mitgeteilt, bisher haben 2 Staaten sich in eine persönliche Verbindung mit unserer 

Delegation gesetzt. Amerika und Italien.  

T a y l e r (?): Territorialfrage dürften mündliche Verhandlungen möglich werden, wenn die Sache mit 

Deutschland fertiggestellt ist. Südtirol und Westungarn wird sich vielleicht etwas machen Posten lassen. 

Hingegen soll man mit Position gegen Tschechen aufhören.  

 

 

                                                 
8  Im Stenogramm findet sich noch die Behandlung von zwei weiteren Themen, die im Anschluss unter 

„Zusätze aus dem Stenogramm“ wiedergegeben werden. 




















































































































